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ArbettSaufgaben (b. I), bon ArbeiiSproben, weihe Don ben

gad)e;;perten Dorzufhreiben nnb bor ihren Augen währenb
ber Prüfung burd) bie Prüflinge zur Seurteilung ihrer fèanb®

gefhicflihteit auszuführen finb) publiziert. Seiber war eS

bamalS nicht möglich, aus aEen SerufSarten SGorfd&Iäge für
geeignete Arbeitsproben zu erhalten unb eg bebarf baS SSer=

ZeidjniS baher ber ©rgänzung unb teiltoeifen Serbeffemng.
Sa ben ArbeitSprobett bei ben praftifhen Prüfungen eine

größere Sebeutung zufommt unb beren Anwenbung fid) überall
beftenS bewährt hat, möchten mir aEe SrüfungSfommtffionen,
inSbefonbere aber bie SSorftänbe ber beruflichen Sereine er®

fudjen, biefeS SerzetdjniS bnrcpzufeben unb uns beförberlicbft,
fpäteftenS bis ©nbe SahreS, aEfäEige-©rgänzungen aber 3Ser=

befferungen zufotnmen zu laffen, bamit nod) rechtzeitig für
bie nähftjäf)rigen Prüfungen eine neue unb berbefferte 2Xuf-

läge beS Serzeidjniffeg ausgegeben Werben fann. AnSbrücflih
fei bemerft, baß eS fiep nid^t um fertige Arbeiten, fonbern
um Sßroben ber iöanbgefd)tcflid)feit hanbelt.

@epr wünfhenSwert ift eS, zu ben Prüfungen auswärtige
©pperten zuzuziehen., bezw. wenigftenS je einen für jeben

Seruf bezw. Sehrling. An bie begügCidbjen Weljrfoften formen
entfpredjenbe Seiträge geleiftet werben.

Sei ber Wahl ber gadjeïperten ift eS fobann angezeigt,
Wo immer möglich bie in ben betreffenben Stüfungsfreifen
beftehenben Werfterbereine ober bie Sorftänbe ber centrait®
fierten SerufSberhänbe um Sorfdjläge anzugehen, bezw. ihnen
bie Wahl felbft zu überlaffen. 3ur ©rzietnng einer gleidj®

mäßigen Sornahme ber Srüfung nnb Sanation ber üeiftungen
ift eine borherige gemeinfame gnfiruftion ber @£perten,
WenigftenS ber zum erftenmal amtierenben, unerläßlich.

Sie HrüfungSfommiffionen mähten wir angelegentlich er*
fndjen, unS bon ben ihnen befannten tüchtigen gadjeïperten,
bie als foldfe Erfahrung befißen unb fi<h als unparteiifch
unb eifrig bewährt haben, mittelft be§ beiliegenben gormularS
Witteilung zu machen, bamit foldfe auch anbern SrüfungS®
freifen borgefd)lagen werben fönnen. Saburdj fann bem

Wunfdje nach ftänbigen ©gperten, ber auS mehrfachen ©rünben
uid)t ausführbar ift, am heften entfprodjen werben.

©nblid) richten wir an alle HrüfungSfommiffionen unb
SeftionSborftänbe bie Waßnung, bafür forgen zu wollen,
baß bie arbeitfndjenben Arbeiter non ben Weiftern um Sor®

Weifung eines Sehrbriefes erfneht werben. Hur bamit fann
bem Sehrbriefe biejenige Sebeutung berfchafft werben, bie ihm
ßebührt.

Seim Sefretariat unfereS Sereins fönnen jeberzeft alle
für bie SehrlingSprüfungen notwenbigen Formulare nnb Sor®
fdjriften bezogen werben. Seraltete gormulare (für An®

welbnng unb Serichterftattung) finb nicht mehr zu benüßen.
3nbem Wir biefe Sorfchläge unb Wünfcße als im 3ntereffe

ber SehrlingSprüfungen liegenb zur beftmöglichen Hochachtung
empfehlen, zeichnen

SDÎit freunbeibgenöffifdhem ©ruß

gür bie ©entralprüfungSfommiffion:
2>er Ißrättbent: ®er ©efretar:

©ooS-^egljcr» Söertter Sîrebâ.

Serfeanbêtoefen.
Sihmiebe' unb äöaflnerarbeiterPerbanb. Sie Sdjmiebe

«nb Wagner befchloffen an ihrem SerbanbStage bom leßten
®onntag in 3üridj ben Anfdjluß an ben fchweizerifchen WetaE®
urbeiteroerbanb.

Sie §auptPerfommIung bcë Slutfluuifdjen ïantonalen
®<hmtebe« unb 2öapermeifterberbanlie3 bom oorleßten
®onntag in Srugg war beS abfcheulidhen Wetters nnb anberer
®erumftänbungen wegen fo fchwach befndjt, baß bie Sraftanben
utcht behanbelt werben tonnten, fonbern eine abermalige Ser®
fammlung auf Sonntag ben 1. Sez., wieberum in ben ©aft®
uof zum Hoten §auS in Srugg, Seginn 1 Uhr nachmittags,
®"3Ufeßen befchloffen würbe nnb zwar bei 50 ®t§. Suße für

Wegbleibenbe. ^öffentlich Werben SereinSpflicht unb gntereffe
an ber gemeinfamen Sache bteSmal eine zahlreiche Serfamm®

lung zufammenbringen.

Sie SelegiertenPcrfammlung beb ft. gaHifcßen tant«»
ualett ©ewerbeperbanbeb finbet nächften Sonntag, oormit®

tagS 11V* Uhr, im „Odjfen" in Serneef ftatt. Heferate:
£err Wäber in Sidtenfteig: Ueber Serlegung beS Unterrichte
ber gewerblichen gortöilbnngSfcfjulen auf ben SBerftag. §err
Hationalrat SBilb: Ueber bie Seftrebungen beS fdjmeiz. ®e--

WerbebereinS betreffenb „unlauteren Wettbewerb" unb „obli®
gatorifche SerufSgenoffenfchaften".

3uut ©faferftrei!. 3n 3ürich haben ftdj bie n i öh t ®

ftreifenben ©laferarbeiter aud) zu einem Sereine orga®

niftert, um bie böswilligen Angriffe ber Streifer gemetnfaac

abzuwehren unb gemeinfam mit ben Sleiftern ein SlrbeitS»

nadjweiSbureau einzurichten. Häuften Sonntag wirb eine

zweite Serfammlung ftattfiaben, zu ber öffentlich eingelabeu
werben foil.

— Sie Serfammlung ber Weift er befdfloß, ben Sampf
mit ben Streifern fortzufeßen unb ein eigenes 2lrbeitSnad)=
Weisbureau zu errichten, um ben ©efjülfen, bie Arbeit fachen

Zu ben Sebingunaen ber Weifter, ©elegenljeit zur Slntnelbung
ZU geben.

— $er Sorftanb beS ©laferfachöereinS richtet
•an bie Weifter folgenbe Sorfdjläge zur ©rlebigung ber Streif®
angelegenheit: 1. @S wirb an ben brei Orten 3ürich, Winter®
thur unb St. ©allen je ein SdjiebSgertcht gebilbet aus zwei
Weiftern, zwei Arbeitern unb einem unparteiifchen Obmann.
2. SiefeS SchiebSgericht beurteilt alle auS ber grage beS

2lrbeiiSnachweifeS Ijerrührenben Magen, unb Weifter® nnb

gachnerein oerpflichten fid), beffen Spruch fidj zu unterziehen.
3. ®aS Sureau ber Slrbeiter bleibt beftehen, bie Weifter
haben bas Hecht ber Kontrolle über baSfelbe, ober eS fann
gemeinfcbaftlich geführt werben zu gleichen Seilen bie (gälfte.
4. Ourh biefeS ©hiebSgeriht ift alle mißbräuhühe fèanb®
habung beS HrbeitSnahwe'Sbnreau auSgefhloffen, inbem jeber®

Zeit ben Weiftern baS Hedjt zufteht, burh 2lnhängigmahuug
einer Mage beim Sdjtebggeriht bie ©efhäftSfüfjrung beS

Sureau prüfen zu laffen. Sollten bie Weifter biefe Offerte
nidjt annehmen, fo brohen bie Slrbeiter mit ihrer Slbreife
unb ber ©laferfperre über bie ganze Sdjweiz.

S3tt ben §oljbilbf)auern 3ürih§ fommts zu feinem
Streif; fämtlidje Arbeitgeber haben ihnen ben neunftünbigen
Arbeitstag bemiEigt unter 3ufage beS bisherigen SohneS.
hätten bie §olzbilbf)auer Serfürzung ber Arbeitszeit unb
Sohnerhöhung geforbert, fo wäre ein Streif faum auSge®
blieben.

Sleftrotcdjnif^c
©leïtrifhc Straßenbahn in Sujern. SDer Suzerner Stabt®

rat ermähtigte bie Saubireftion zur Sornahme ber Sorarbeiten
für ©rfteEung einer eleftrifhen Straßenbahn, ©leihzeitig
beabfihtigt bie MienS=ßuzern®Sahn bie Umwanblung %eS
SampfbetriebeS in eleftrifhen nnb eS ift ein gemeinfameS
Sorgehen bei ber Maftgewinnung beiber Sahnen beabfihtigt.

©leïtriiitâtëwerf an ber Sißl. Seit leßtem Wontag
ift im ©tabliffement ber gtrma föeer u. ©ie. in ST h a I ®

weil bie erfte Maft® unb SeleuhtnngSanlage bom ©leftrizi®
tätswetf an ber SihI in regelmäßigem Setrieb. Sie leßte
Wohe borgenommenen Sroben fielen zur boüften 3ufrieben=
heit aus.

©leftrifhe fBeleuthtung. Am 14. Hobember erftraljlte
Hotmonten bei St. ©aüen erftmalS in ber neu inftaEierten
eleftrifhen Seleudjtung.

©leftrifhe Söclenihtnnfl ©enf. gür bie Seleuhtung ber

§auptftraßen, OuaiS nnb Srücfen mit eleftrifhen Sogen-
lampen würbe oorn SerwaltungSrat ein Mebit bon 230,000
granfen oerlangt.

Nr. 35 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) 563

Arbeitsaufgaben (d. h. von Arbeitsproben, welche von den

Fachexperten vorzuschreiben und vor ihren Augen während
der Prüfung durch die Prüflinge zur Beurteilung ihrer Hand-
geschicklichkeit auszuführen sind) publiziert. Leider war es

damals nicht möglich, aus allen Berufsarten Vorschläge für
geeignete Arbeitsproben zu erhalten und es bedarf das Ver-
zeichnis daher der Ergänzung und teilweisen Verbesserung.
Da den Arbeitsproben bei den praktischen Prüfungen eine

größere Bedeutung zukommt und deren Anwendung sich überall
bestens bewährt hat, möchten wir alle Prüfungskommissionen,
insbesondere aber die Vorstände der beruflichen Vereine er-
suchen, dieses Verzeichnis durchzusehen und uns beförderlichst,
spätestens bis Ende Jahres, allfällige Ergänzungen oder Ver-
besserungen zukommen zu lassen, damit noch rechtzeitig für
die nächstjährigen Prüfungen eine neue und verbesserte Auf-
läge des Verzeichnisses ausgegeben werden kann. Ausdrücklich
sei bemerkt, daß es sich nicht um fertige Arbeiten, sondern
um Proben der Handgeschicklichkeit handelt.

Sehr wünschenswert ist es, zu den Prüfungen auswärtige
Experten zuzuziehen, bezw. wenigstens je einen für jeden

Beruf bezw. Lehrling. An die bezüglichen Mehrkosten können
entsprechende Beiträge geleistet werden.

Bei der Wahl der Fachcxperten ist es sodann angezeigt,
wo immer möglich die in den betreffenden Prüfungskreisen
bestehenden Meistervereine oder die Vorstände der centrali-
sterten Berufsverbände um Vorschläge anzugehen, bezw. ihnen
die Wahl selbst zu überlassen. Zur Erzielung einer gleich-
mäßigen Vornahme der Prüfung und Taxation der Leistungen
ist eine vorherige gemeinsame Instruktion der Experten,
wenigstens der zum erstenmal amtierenden, unerläßlich.

Die Prüfungskommissionen möchten wir angelegentlich er-
suchen, uns von den ihnen bekannten tüchtigen Fachexperten,
die als solche Erfahrung besitzen und sich als unparteiisch
und eifrig bewährt haben, mittelst des beiliegenden Formulars
Mitteilung zu machen, damit solche auch andern Prüfungs-
kreisen vorgeschlagen werden können. Dadurch kann dem

Wunsche nach ständigen Experten, der aus mehrfachen Gründen
nicht ausführbar ist, am besten entsprochen werden.

Endlich richten wir an alle Prüfungskommissionen und
Sektionsvorstände die Mahnung, dafür sorgen zu wollen,
daß die arbeitsuchenden Arbeiter von den Meistern um Vor-
Weisung eines Lehrbriefes ersucht werden. Nur damit kann
dem Lehrbriefe diejenige Bedeutung verschafft werden, die ihm
gebührt.

Beim Sekretariat unseres Vereins können jederzeit alle
für die Lehrlingsprüfungen notwendigen Formulare und Vor-
schriften bezogen werden. Veraltete Formulare (für An-
Meldung und Berichterstattung) sind nicht mehr zu benützen.

Indem wir diese Vorschläge und Wünsche als im Interesse
der Lehrlingsprüfungen liegend zur bestmöglichen Nachachtung
empfehlen, zeichnen

Mit freundeidgenössischem Gruß

Für die Centralprüfungskommission:
Der Präsident: Der Sekretär:

E. Boos-Jegher. Werner Kreds.

Verbandswesen.
Schmiede- und Wagnerarbeiterverband. Die Schmiede

Und Wagner beschlossen an ihrem Verbandstage vom letzten

Sonnlag in Zürich den Anschluß an den schweizerischen Metall-
arbeiteroerband.

Die Hauptversammlung des Aargauischen kantonalen
Schmiede- und Wagnermeisterverbandes vom vorletzten
Sonntag in Brugg war des abscheulichen Wetters und anderer
Verumständungen wegen so schwach besucht, daß die Traktanden
Uicht behandelt werden konnten, sondern eine abermalige Ver-
Sammlung auf Sonntag den 1. Dez., wiederum in den Gast-
Hof zum Roten Haus in Brugg, Beginn 1 Uhr nachmittags,
Zuzusetzen beschlossen wurde und zwar bei 50 Cts. Buße für

Wegbleibende. Hoffentlich werden Vereinspflicht und Interesse
an der gemeinsamen Sache diesmal eine zahlreiche Versamm-
lung zusammenbringen.

Die Dclegiertenvcrsammlung des st. gallischen kanto-
ualen Gewerbeverbandes findet nächsten Sonntag, vormit-
tags 11^4 llhr, im „Ochsen" in Berneck statt. Referate:
Herr Mäder in Licktensteig: Ueber Verlegung des Unterrichts
der gewerblichen Fortbildungsschulen auf den Werktag. Herr
Nationalrat Wild: Ueber die Bestrebungen des schweiz. Ge-
Werbevereins betreffend „unlauteren Wettbewerb" und „obli-
gatorische Berufsgenossenschaften".

Zum Glaserstreik. In Zürich haben sich die nicht-
streikenden Glaserarbeiter auch zu einem Vereine orga-
irisiert, um die böswilligen Angriffe der Sireiker gemeinsam

abzuwehren und gemeinsam mit den Meistern ein Arbeits-
nachweisbureau einzurichten. Nächsten Sonntag wird eine

zweite Versammlung stattfinden, zu der öffentlich eingeladen
werden soll.

— Die Versammlung der Meister beschloß, den Kampf
mit den Streikern fortzusetzen und ein eigenes Arbeitsnach-
Weisbureau zu errichten, um den Gehülfen, die Arbeit suchen

zu den Bedingungen der Meister, Gelegenheit zur Anmeldung
zu geben.

— Der Vorstand des Glascrfachvereins richtet
an die Meister folgende Vorschläge zur Erledigung der Streit-
angelegenheit: 1. Es wird an den drei Orten Zürich, Winter-
thur und Sl. Gallen je ein Schiedsgericht gebildet aus zwei
Meistern, zwei Arbeitern und einem unparteiischen Obmann.
2. Dieses Schiedsgericht beurteilt alle aus der Frage des

Arbeitsnachweises herrührenden Klagen, und Meister- und

Fachverein verpflichten sich, dessen Spruch sich zu unterziehen.
3. Das Bureau der Arbeiter bleibt bestehen, die Meister
haben das Recht der Kontrolle über dasselbe, oder es kann
gemeinschaftlich geführt werden zu gleichen Teilen die Hälfte.
4. Durch dieses Schiedsgericht ist alle mißbräuchliche Hand-
habung des Arbeitsnachwe'sbureau ausgeschloffen, indem jeder-
zeit den Meistern das Recht zusteht, durch Anhängigmachung
einer Klage beim Schiedsgericht die Geschäftsführung des

Bureau prüfen zu lassen. Sollten die Meister diese Offerte
nicht annehmen, so drohen die Arbeiter mit ihrer Abreise
und der Glasersperre über die ganze Schweiz.

Bei den Holzbildhauern Zürichs kommts zu keinem

Streik; sämtliche Arbeitgeber haben ihnen den neunstündigen
Arbeitstag bewilligt unter Zusage des bisherigen Lohnes.
Hätten die Holzbildhauer Verkürzung der Arbeitszeit und
Lohnerhöhung gefordert, so wäre ein Streik kaum ausge-
blieben.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrische Straßenbahn in Luzern. Der Luzerner Stadt-

rat ermächtigte die Baudirektion zur Vornahme der Vorarbeiten
für Erstellung einer elektrischen Straßenbahn. Gleichzeitig
beabsichtigt die Kriens-Luzern-Bahn die Umwandlung ihres
Dampfbetriebes in elektrischen und es ist ein gemeinsames
Vorgehen bei der Kraftgewinnung beider Bahnen beabsichtigt.

Elektrizitätswerk an der Sihl. Seit letztem Montag
ist im Etablissement der Firma Heer u. Cie. in Thal-
weil die erste Kraft- und Beleuchtungsanlage vom Elektrizi-
tätswerk an der Sihl in regelmäßigem Betrieb. Die letzte
Woche vorgenommenen Proben fielen zur vollsten Zufrieden-
heit aus.

Elektrische Beleuchtung. Am 14. November erstrahlte
Rotmonten bei St. Gallen erstmals in der neu installierten
elektrischen Beleuchtung.

Elektrische Beleuchtung Genf. Für die Beleuchtung der

Hauptstraßen, Quais und Brücken mit elektrischen Bogen-
lampen wurde vom Verwaltungsrat ein Kredit von 230,000
Franken verlangt.
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©Ifïtïijitâtêmerï Sangttan (©mmentpal.) fÇreitag ben

8. b. genehmigte bie ©inmopnergemeinbe Sangnou einen

SSettrag mit ber ©leftrogefeEfcpaft, ber bisherigen gupabeiin
eineS ©leftrizitäiStoerfeS zum 3toec!e ber Seleucptung. 3n«
folge biefeS Vertrages mirb bas ©lettrigitätSiuerf bebeutenb

ermeitert. ,,2Bir patten bis bapin etmaS über 500 glammen;
nun mirb bie 3apl auf napezu 800 anfteigen. ÜRamentlicp

aber toirb eS ber ©emeinbe ermöglicht, ein Ippbrantenneß p
erfteEen, baS 50 ©Jjbranten umfaßt unb zmei Sritteln ber

©ebäube unferer ©emeinbe zugute fommt. Siefe ©ebäube,

jum großen Seil aus §olj erbaut, repräfentieren einen
SSert oon 6^/2 Millionen granfen. gür baS neue 2Baffer=
merf foEen gmet IReferboirS erfteEt merben mit einem 3npalt
Don 540 unb 300 Äubifmetern. Dpne baS ©ntgegenfommen
ber Slftionäre ber (SleftrogefeBfc^aft, bie ihr gut rentiercnbeS

Sßerf, einfepließlicp ein ntdjt unbebeutenbeS iSarbermögen,
ber ©emeinbe ohne (Seminn abtreten, märe eS biefer faum
möglich, baS fo notmenbige tQpbrantennep p erfteEen, ba

bei unferer großen Steuerlaft an eine Steuererhebung nicpt

p beuten ift."
©leïtrifipe Seleuiptuttg fJtefjlau. Ser „Sogg. 3tg."

pfolge haben (Semeinbammann Supn unb ERajor ®rob oom

jRpgierungSrate bie Sonjeffion für eine SSßaffermerfSanlage

Zum Söefjufe eleïtrifcher Söeleudjtung oon Efeu St. 3opann
unb IReßlau erhalten.

dlcftriftper löetricb »Ott fölafcptnett. fRacpbem §err
S e]n j, 3'mmermeifter in II u t e r f e e n ben Slnfang madhte,

in feiner SBerlftätte bie ÜRafcpinen mit eleftrifcper traft p
betreiben, entfcploß fidj auep §r. S et 1er, Scpreinermeifter
bajelbft, ben beliebten eleïtrifchen trafthetr'eb für feine neu
eingerichtete mecpanifdje Schreinerei einzuführen.

3n bem feparaten fhönen Neubau finb folgenbe £>dIz«

bearbeitungSmafcpinen aufgefteEt: 1 ©obelmafcpine, 1 Slbricpt=

mafepine mit Söoprapparat, 1 iöanbfäge, 1 ßoupterfäge, 1

gräfe, 1 iRutmafcpine unb 1 Sdjleifapparat, melcpe in günftiger
Sßeife in ber geräumigen Sßerfftätte plaziert finb. Siefe
ÜRofcpinen finb auS ber med). SBerlftätte ber §erren © e b r.
Snecpt, Siplpöljlt, 3üridt unb zeugen bon foliber,
Zmedentfprecpenber unb pra£tifd)er tonftruftion.

®in fjebelbrucf am Stromhalter unb bie DRûfcpinen finb
im ®ang, bon einer SranSmiffionSmefie burch einen 6-pferb.
ERotor angetrieben, melcher bon ber befannten gtrma Sromn,
löoberi unb Sie. in 58 ab en mit eigenem 3lbfcpluß in
ber SBerfftätte montiert ift.

Siefe ©inrieptungen machen auf ben gaepmann einen

äufeerft günftigen ®inbrud, f 0 b a ß bie S3äerfftätte beS
£ e r r n Seiler als eine ÜRuftermerfftätte b e «

Zeichnet merben barf, bie bem ®igentümer aEe ®hre
madit.

®S märe fehr zu münfdien, menn noep biele biefe günftige
(Gelegenheit betreffenb eleftrifcper traft benüßen mürben, in*
bem bie 58eleucptung3= unb SBafferbeiforgungS ©efeEfcpaft
3nterlafen, mit bem Ieitenben Sugenieur, förn. 3' mat er »

mann an ber Spiße, in ptmrfommenber greife für biefen

3med eine eigene Seitung erfteEt unb bie bap nötigen 2lppa<

rate zur Verfügung fteEt, fobaß in biefer Seziepung auep ber

hiefigen tlein«3nbuftrie ein bebeutenber Vorteil gefiebert ift.

SBerfdnebeneS.

Sïunftutufeumëbaute 3i'tricp. 3" 3üricp ftrebt man
fchon feit einiger 3eit ^Bereinigung ber beiben tunftbereine
SünftlergefeEfcpaft unb tünftlerhauS unb ben Sau eines ge=

meinfamen tnnftmufeumS an. 3n jüngfter 3eit ift ber Sßlaß

zmifepen bem Speater unb bem See, melcper bebeutenb biüiger
ZU ftehen fäme, als baS Slreal ber alten SonpaEe, für baS

neue tunftgebäube in SluSficpt genommen morben, unb §r.
ißrof. S31 u n t f h I i hat bereits eine Sßlanffigge ausgearbeitet,
melcpe ben 23emeiS erbringt, baß fiep bort ein in feber S3e=

Ziehung zmecfbienltdjeS tunftmufeum erfteEen ließe.

23epufê ©rüitbung einer „löaugefellfihaft Soheim"
in 3üricfj zur öcfhaffnng guter unb biüiger 2lr6eitermohn»

ungen erläßt baS bezfiplidje tomitee einen 3lufruf zur 3^'
nung bierprojentiger SInteilfdjeine im ©efamtbetrage Don

200,000 gr.
KirchcnBaute ©nge^ürtch. ®ie tirhenbau£ommiffion

®nge berabfepiebet fich nach 5-jähriger Spätigfeit bon ben

tirchgenoffen mit einem überficptlichen Sericht über ben Sau
ber neuen tirepe unb beS neuen SßfarrpaufeS. ®arnach be»

laufen fich bie mirflieben toften ber fertig erfteEten tirch^
nebft SSaupIap unb Slnlagen auf gr. 1,013,266. 54 unb bie

beS ißfarrhaufeS auf $r. 76,365. 47. ®ie tirdjenbaufdjulb
beträgt zur 3^t noch Sr. 484,846. 30.

6in sftrcfjer. fantonates ©emerbegefe^ ift foeben bon
ber fantonalen ^ommiffion für Sabrtf= unb ®eroerbemefen

fertig beraten morben. Sie Sîommiffion pat befcploffen, biefen

®ntmurf in ber fßrtffe zu oeröffentlichen unb bamit ben ®e®

merbebereinen unb ber Slrbeiterfhaft ©elegenpeit zu bieten,
fiep über ben Snhalt auSzufprecpm, bebor ber ©ntmurf bor
EiegierungSrat unb .tantonSrat gelangt.

ÂîifC^cnDau 2Bt»!tngen. Sie ©emeinbe 233ip!ingen be*

abfieptigt ben Sau einer neuen Sircpe. Slls SSauplap ift ber

fRebpügel zmifcpm ber obern unb untern ÜBaibftraße in 2luS=

fiept genommen. Sie ©emeinbeberfammlung mirb bemnäepft

hierüber Scfpluß zu faffen haben.

iîaferncnbou S8rugg. Ser SunbeSrat erfuept bie (Räte

um einen Erebit bon 400,000 gr. für bie ©rfteflung einer

neuen Saferne in Srugg.

UniPerfitötsbau Saufanne. Ser ßaufanner ®emeinberat
befeploß, bem S3auplan für baS fünftige UnioerfitätS=®ebäube
(Rumine) feine 3uftimmung zu geben. Somit rourbe baS

©tnberfiänbniS §mifcpen Stabt unb ©emeinbe PergefteEt. Sie
SluSfüprungSarbeiten bürften fdpon im näcpften 3apr beginnen.

löahnpofbautc Sa ©pauj-be-gonbê. Sie oon ber 33er»

maltung bes Jura neuchâtelois bem ©emeinberate bon
®hauy be=gonbS borgelegten ißläne unb ^oftenbereepnung beS

23apnpof=UmbaueS bafelbft meifen bie ftattlicpe Summe oon

2,500,000 gr. auf. gür bie SluSfüprung ber Strbeiten finb
brei 3apre in SluSfipt genommen.

üöriiefenmaagen. (ÜRitgeteilt). Siefer Sage £am zum
Serfanb naep ber üBeftfchmeiz aus ber 2Baagenfabrif oon
Ô. 3lmmann Seiler'S Söhne in ©rmatingen
(Spurgau) eine Srüdenmaage für Sapnzmecfe mit 60,000
®ilo Sragfraft. ©ine zmeite mit berfelöen ?(rag£raft gept

noch biefen üRonat a6 für bie gleiche ©efeEfcpaft. ©S ift
bieS ein eprenber SetouS für bie ftrebfamen jungen 3nbu«
ftrieEen; fie merben ben guten IRuf beS feig. 23aterS, ber al?

bemäprter ÜReift|r in meiteften Greifen be£annt, an aEen be»

fepieften 3IuSfteEungen beS 3n» unb SluSlanbeS bie pöcpften

Siplome erzielte, beizubehalten berftepen. Sie genannte ga6ri£
ift bie einzige in ber Scproeiz, melcpe bis jeßt iffiaagen mit

biefer enormen Sragfraft fabrizierte.

Selegrappcngebäube ©enf. Ser ©emeinberat non ©enf

genepmigte bie Baupläne für ein Selegrappen» unb Seleppon«
gebäube auf ber 3nfel. Sie 33au£often jinb auf 2,000,000
gran£en beranfcplagt.

^iripenheiznng fölartpalett. Ste piefige zahlreich oer«

fammelte Sîirdjgemeinbe pat leßteu Sonntag bie ©rfteEung
einer Sircpenheizung befcploffen.

32ßaffer»erforgung ÛÎIoten. Sie ©emeinbeberfammlung
bon Sloten pat 10,000 gr. beroiEigt, um bem gegenmärtige»

SBaffermangel abzuhelfen. @S beftept bie Slbfipt, eine Oueflc

im Sorfe bon über 300 ERiuutenlitern zu faffen unb ber«

mittelft ERotor in baS fReferboir zu leiten'

SSBaffcröcrforguna glaaip. Sie ©emeinbe Serg am

3rcpel pat ber ©emeinbe glaacp fämtlidpeS DueEgebiet im

ÜRöSli bepufS ©rfteEung einer SBafferberforgung zum greife
bon gr. 8000 abgetreten.
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Elektrizitätswerk Langnau (Emmenthal.) Freitag den

8. d. genehmigte die Einwohnergemeinde Langnau einen

Vertrag mit der Elektrogesellschaft, der bisherigen Inhaberin
eines Elektrizitäiswerkes zum Zwecke der Beleuchtung. In-
folge dieses Vertrages wird das Elektrizitätswerk bedeutend

erweitert. „Wir hatten bis dahin etwas über 500 Flammen;
nun wird die Zahl auf nahezu 800 ansteigen. Namentlich
aber wird es der Gemeinde ermöglicht, ein Hydrantennetz zu
erstellen, das 50 Hydranten umfaßt und zwei Dritteln der

Gebäude unserer Gemeinde zugute kommt. Diese Gebäude,

zum großen Teil aus Holz erbaut, repräsentieren einen

Wert von 6'/z Millionen Franken. Für das neue Wasser-
Werk sollen zwei Reservoirs erstellt werden mit einem Inhalt
von 540 und 300 Kubikmetern. Ohne das Entgegenkommen
der Aktionäre der Elektrogesellschaft, die ihr gut rentierendes
Werk, einschließlich ein nicht unbedeutendes Barvermögen,
der Gemeinde ohne Gewinn abtreten, wäre es dieser kaum

möglich, das so notwendige Hydrantennetz zu erstellen, da

bei unserer großen Steuerlast an eine Steuererhöhung nicht

zu denken ist."

Elektrische Beleuchtung Neßlau. Der „Togg. Ztg."
zufolge haben Gemeindammann Kühn und Major Grob vom
Regierungsrate die Konzession für eine Wasserwerksanlage

zum Behufe elektrischer Beleuchtung von Neu St. Johann
und Neßlau erhalten.

Elektrischer Betried von Maschine». Nachdem Herr
Le'nz, Zimmermeister in U n t e r s e e n den Anfang machte,
in seiner Werkstätte die Maschinen mit elektrischer Kraft zu
betreiben, entschloß sich auch Hr. Seiler, Schreinermeister
daselbst, den beliebten elektrischen Kraftbetr'eb für seine neu
eingerichtete mechanische Schreinerei einzuführen.

In dem separaten schönen Neubau sind folgende Holz-
bearbeitungsmaschinen aufgestellt: 1 Hobelmaschine, 1 Abricht-
Maschine mit Bohrapparat, 1 Bandsäge, 1 Coupiersäge, 1

Fräse, 1 Nutmaschine und 1 Schleifapparat, welche in günstiger
Weise in der geräumigen Werkstätte plaziert sind. Diese
Maschinen sind aus der mech. Werkstätte der Herren G e b r.
Knecht, Sihlhölzli, Zürich und zeugen von solider,
Zweckentsprechender und praktischer Konstruktion.

Ein Hebeldruck am Stromhalter und die Maschinen sind

im Gang, von einer Transmissionswelle durch einen 6-pferd.
Motor angetrieben, welcher von der bekannten Firma Brown,
Boveri und Cie. in Baden mit eigenem Abschluß in
der Werkstältc montiert ist.

Diese Einrichtungen machen auf den Fachmann einen

äußerst günstigen Eindruck, sodaß die Werkstätte des
Herrn Seiler als eine Must erwerk st ätte be-
zeichnet werden darf, die dem Eigentümer alle Ehre
macht.

Es wäre sehr zu wünschen, wenn noch viele diese günstige
Gelegenheit betreffend elektrischer Kraft benützen würden, in-
dem die Beleuchtungs- und Wasserversorgnngs - Gesellschaft
Jnterlaken, mit dem leitenden Ingenieur, Hrn. Zimmer-
mann an der Spitze, in zuvorkommender Weise für diesen

Zweck eine eigene Leitung erstellt und die dazu nötigen Appa-
rate zur Verfügung stellt, sodaß in dieser Beziehung auch der

hiesigen Klein-Jndustrie ein bedeutender Vorteil gesichert ist.

Verschiedenes.
Kunstmuseumsbaute Zürich. In Zürich strebt man

schon seit einiger Zeit Vereinigung der beiden Kunstvereine
Künstlergesellschaft und Künstlerhaus und den Bau eines ge-
meinsamen Kunstmuseums an. In jüngster Zeit ist der Platz
zwischen dem Theater und dem See, welcher bedeutend billiger
zu stehen käme, als das Areal der alten Tonhalle, für das

neue Kunstgebäude in Aussicht genommen worden, und Hr.
Prof. Blu n t schli hat bereits eine Planskizze ausgearbeitet,
welche den Beweis erbringt, daß sich dort ein in jeder Be-
ziehung zweckdienliches Kunstmuseum erstellen ließe.

Behufs Gründung einer „Baugesellschaft Daheim"
in Zürich zur Beschaffung guter und billiger Arbeiterwohn-
ungen erläßt das bezichliche Komitee einen Aufruf zur Zeich-

nung vierprozentiger Anteilscheine im Gesamtbetrage von
200,000 Fr.

Kirchenbaute Enge-Zürich. Die Kirchenbaukommission
Enge verabschiedet sich nach 5-jähriger Thätigkeit von den

Kirchgenossen mit einem übersichtlichen Bericht über den Bau
der neuen Kirche und des neuen Pfarrhauses. Darnach be-

laufen sich die wirklichen Kosten der fertig erstellten Kirche
nebst Bauplatz und Anlagen auf Fr. 1,013,266. 54 und die

des Pfarrhauses aus Fr. 76,365. 47. Die Kirchenbauschuld
beträgt zur Zeit noch Fr. 484,846. 30.

Ein Zürcher, kantonales Gcwerbegesetz ist soeben von
der kantonalen Kommission für Fabrik- und Gewerbewesen
fertig beraten worden. Die Kommisston hat beschlossen, diesen

Entwurf in der Presse zu veröffentlichen und damit den Ge-
Werbevereinen und der Arbeiterschaft Gelegenheit zu bieten,
sich über den Inhalt auszusprechrn, bevor der Entwurf vor
Regierungsrat und Kantonsrat gelangt.

Kirchenbau Wipkingen. Die Gemeinde Wipkingen be-

absichtigt den Bau einer neuen Kirche. Als Bauplatz ist der

Rebhügel zwischen der obern und untern Waidstraße in Aus-
ficht genommen. Die Gemeindeversammlung wird demnächst

hierüber Beschluß zu fassen haben.

Kasernenbau Brugg. Der Bundesrat ersucht die Räte

um einen Kredit von 400,000 Fr. für die Erstellung einer

neuen Kaserne in Brugg.

Univerfitätsbau Lausanne. Der Lausanner Gemeinderat
beschloß, dem Bauplan für das künftige Universitäts-Gebäude
(Rrrrrrrirs) seine Zustimmung zu geben. Somit wurde das

Einverständnis zwischen Stadt und Gemeinde hergestellt. Die
Ausführuugsarbeiten dürften schon im nächsten Jahr beginnen.

Bahnhofbaute La Chaux-de-Fonds. Die von der Ver-
waltung des ffura usuasiâtslois dem Gemeinderate von
Chaux.de-Fonds vorgelegten Pläne und Kostenberechnung des

Bahnhof-Umbaues daselbst weisen die stattliche Summe von
2,500,000 Fr. auf. Für die Ausführung der Arbeiten sind
drei Jahre in Aussicht genommen.

Brückenwaagen. (Mitgeteilt). Dieser Tage kam zum
Versand nach der Westschweiz aus der Waagenfabrik von
H. Ammann-Seiler's Söhne in Ermatingen
(Thurgau) eine Brückenwaage für Bahnzwecke mit 60,000
Kilo Tragkraft. Eine zweite mit derselben Dragkraft geht

noch diesen Monat ab für die gleiche Gesellschaft. Es ist

dies ein ehrender Beweis für die strebsamen jungen Indu-
striellen; sie werden den guten Ruf des selg. Vaters, der als
bewährter Meister in weitesten Kreisen bekannt, an allen be-

schickten Ausstellungen des In- und Auslandes die höchsten

Diplome erzielte, beizubehalten verstehen. Die genannte Fabrik
ist die einzige in der Schweiz, welche bis jetzt Waagen mit

dieser enormen Tragkraft fabrizierte.

Telegraphengebäude Genf. Der Gemeinderat von Genf

genehmigte die Baupläne für ein Telegraphen- und Telephon-
gebäude auf der Insel. Die Baukosten sind auf 2,000,000
Franken veranschlagt.

Kirchenheizung Marthalen. Die hiesige zahlreich ver-

sammelte Kirchgemeinde hat letzten Sonntag die Erstellung
einer Kirchenheizung beschlossen.

Wasserversorgung Kloten. Die Gemeindeversammlung
von Kloten hat 10,000 Fr. bewilligt, um dem gegenwärtige»
Wassermangel abzuhelfen. Es besteht die Absicht, eine Quelle

im Dorfe von über 300 Minutenlitern zu fassen und ver-

mittelst Motor in das Reservoir zu leiten'

Wasserversorgung Flaach. Die Gemeinde Berg »m

Jrchel hat der Gemeinde Flaach sämtliches Quellgebiet im

Mösli behufs Erstellung einer Wasserversorgung zum Preise

von Fr. 8000 abgetreten.
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